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Vorlage

zur Kenntnisnahme für die Bezirksverordnetenversammlung

am 14. Dezember 1983

1. Gegenstand der Vorlage: Aufstellung des Landschaftsplanes
XII-2 "Lichterfelde-Süd"

2. Berichterstatter: Bezirksstadtrat Webe r

3. Die Bezirksverordnetenversammlung wird gebeten,
von nachstehendem Kenntnis zu nehmen:

Das Bezirksamt hat in seiner Sitzung am (29.11.1983[
die Aufstellung des Landschaftsplanes XII-2
beschlossen.

Auf die beigefügte Begründung zum Landschaftsplan
wird verwiesen.

Rothacker
Bezirksbürgermeister

Weber
Bezirksstadtrat
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Bezirksamt Steglitz von Berlin
Abteilung Bauwesen
Gart 11 - 6220/XII-2

BegründuTlg

zum Landschaftsplan XII-2

Der Geltungsbereich umfaßt zum großen Teil,derzeit gewerblich
genutzte Flächen, Flächen einer Pferdekoppel und ein Gelände,
das ehemals von der US-Schutzmacht genutzt wurde. Im Flächen-
nutzungsplan vom 30. Juli 1965, zuletzt geändert am 25. Mai 1981
und im Vorentwurf des Bebauungsplanes XII-252 sind diese Flächen
teils als Gewerbe- und Industriegebiet und als Parkanlage dar-
gestellt.

'Östlich davon schließt sich das Kleingarten- und Parkanlagenge-
lände an der Osdorfer straße an. Diese Flächen sind im Flächen-
nutzungsplan als Dauerkleingartenanlagen und Parkanlage darge-
stellt. Westlich schließt der Bereich mit dem Bahngelände und
dem Gebiet zwischen Holtheimer Weg, Ahlener Weg und dem Ober-
stufenzentrum ab.

Diese Abgrenzung wurde vorgenommen, um das gesamte Natur- und
Freizeitpotential, deren Wirkungsweise und Verflechtungen zwischen
den Siedlungsräumen zu erfassen, zu bewerten und Festsetzungen
daraus abzuleiten. Der Senator für Stadtentwicklung und Umwelt-
schutz, Abt. 111, führt in seinem Zustimmungsschreiben zur Auf-
stellung des Landschaftsplanes XII-2 aus, daß die Begrenzung des
Geltungsbereichs aufgrund der Untersuchungsergebnisse der voran-
genannten Punkte zu begründen und im Sinvernehmen mit ihm endgül-
tig vorzunehmen ist.

Anlaß zur Aufstellung des Landschaftsplanes XII-2 und die Durch-
führung der Bürgerbeteiligung sind:

Nach § 8 Abs.1 des Berliner Naturschutzgesetzes sind die Erfor-
dernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege in Landschaftsplänen darzu-
stellen, sobald und soweit dies aus Gründen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege erforderlich ist. Insbesondere sind
Landschaftspläne aufzustellen für Bereiche, die

- nachhaltigen Landschaftsveränderungen ausgesetzt sind,

- der 3rholung dienen oder dafür vorgesehen sind,

- von wesentlichen Belangen der GrÜlldordnung berührt sind.

Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege ergeben
sich im einzelnen aus den Vorschriften der §§ 1 und 2 des Bundes-
naturschutzgesetzes und des § 1 des Berliner Naturschutzgesetzes.

Die genannten Kriterien, nach denen Landschaftspläne aufzustellen
sind, treffen auf das Planungsgebiet zu:

- Im Bereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes
XII-252 wird die städtebauliche Neuordnung zu Landschaftsver-
änderungen führen.

- Im Bereich des Bahngeländes ist langfristig mit Landschaftsver-
änderungen zu rechnen.
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